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Wieviel Steuern werden unsere Kinder

zahlen müssen?
Bei dem riesenhaften Anwachsen unseresBudgets ist

es wohl an der Zeit, auch einmal an die Zukunft zu
denken und zu sehen; was wohl unsereNachkommen
einst an Steuern werden aufbringen,müssen, wenn die

Finanzverwaltungunseres Staates nicht unikehrtszdem
früherenSystem. Eine solcheBetrachtung wird viel
Zahlen enthalten, und Zahlen sind, das wissen»wir
wohl, für-manchenLesersehr uninterefsant, aber Zahlen
beweisen auch, und die Lehren, welche man aus solchen-
Zahlen ieht, lassen ich durch keine Sophiftik fortdispu-
tireu. eßhalbmü en wir unsere Lesernbitten, uns
heut einmal mit einiger Aufmerksamkeit»durcheine Reehe
von Zahlen, von denen wir so wenig wie möglichansah-
keu wollen, zu folgen, das Resultat der Betrachtungen
wird ihnen zeigen, daß in ihnen die ernste Lehreent-

halten ist, innezuhaltenauf der Bahn der fortwahrend
steigendenAusgaben »

Vekgkekchmwir zUIIächst,Um einen Ausgangspunkt
zu haben, das Budget vom Jahre 1849 mit den Vor-

anschlag des Budgets für 1866. Damals betrugen die

Staatsausgaben941Xs Million Thaler«),für das Jahr
1866 sindsie bis auf 157 V4 Million veranschlagt. Das

ergiebt für 18 Jahre eine Steigerung von 67 Pro-
ent, währendin derselbenZeit die Bevölkerung

gesStaates nur um 17 P·,roz.zugenommen hat.
Welchen Einfluß dieseVerschiedenheitin der Steigerung
auf die Last hat, welcheder einzelneBürger zu tragen
hat, zeigt die Vergleichung der Durchschnittssummen,.
welchevor 18 Jahren auf den Kopfder Bevölkerung,
resp. auf die Familie kamen und welcheheut auf den-

selben kommen. Jm Jahre 1849 kamen auf den Kopf
53X4Thlr., d. h«an die Familie 283X4Thlr. Staats-

ausgaben, im Jahre 1866 kommen deren auf den

Kopf st-« d. h. auf die Familie 4172 Thie. Das

ergiebt eine Steigerung von 4372 Proz.

In) Wir geben ier die Zahlen der Einsa eit we en nur

in möglichstrunden
chh i?UMMEIL

"

Jn diesen wenigen Zahlen haben wir die Daten,
um zu berechnen, was unsere Kinder in 18 Jahren an

Steuern»und»Abgabenzahlen müssen,wenn die Steige-
rung gleichmaßigweiter gehen würde. Es würde als-

danndas Budget abermals uin 67 Proz. gestiegensein,
wahrend die Zunahme der Bevölkerungnur 17 Proz·
betragen wird, und daraus würde sich eine weitere Stei-
gerung der Lasten der Einzelnen um 4372 Proz. ergeben.

Wir wollendieseRechnung jetztausführen,aber wir
werden späterzeigenmüssen,daß das Budget, wenn

möglich,nochhöhersein wird, als es sichaus jenen Rech-
nungen ergeben wird.

Es wird danach im Jahre 1883 für den Fall, daß
die »Finanz,verwaltungganz in der bisherigen Weise fort-
gefuhrt wird, das Budget auf etwa 283379 Millionen
Thaler angewachsensein, währenddie Bevölkerungdes

preußischenStaates alsdann 2272 Millionen betragen
wird. Es wurden also alsdann die Staatsausgaben pro
Kopf etwa»122-aThlr., d. h. pro Familie 612Xa Thlr.
betragen, eine gewißnicht allzu kleine Summe·

Aber wir haben die Pflicht unseren Lesern zu zeigen,
daß alsdann die Lasten, welche die Staatsbürqerzu tra-
gen haben werden, noch größerseinwerden« Wir haben
dasBudgetpro 1883 zu »2833-sMillionen angenommen,
indem»wir eine der setztublichengleicheSteigerung vor-

ausgesetzthaben. Wenn wir aber bedenken, daß sich
seit Jahren immer deutlicherdas Bedürfniß bewung
stellthat, auch auf andern Gebieten als auf dem des

Militär-Etatseine bedeutende Steigerung der Ausgaben
eintretenzu lassen, daß es mit jedem Jahre dringender
wird, die Gehälter der Subalternbeamten und
der Lehrer durchgehend zu verbessern, so wie

auch den Sold der»Unteroffiziereund Gemeinen
zu erhöhen, so wird man einsehen, daß dadurch eine

nicht geringe Steigerungder Ausgaben bedingt wird,
Wir wollen hierbei ganz absehendavon-, daß die regel-
mäßigenjährlichenAusgaben für die, Marine wahr-
scheinlichin den nächstenachtzehnJahren sehr bedeutend

steigenwerden, weil wir wohl mit Rechtannehmen kön-
nen, daß ein Wachsthum des Militär-Etats in dem

Umfange, wie dies in den letzten Jahren-·stattgefunden



at, nicht eintreten wird, und daß deshalb Militär- und
arme-Etat zusämnienkeine größereSteigerung zeigen

werden, als in den vergangenen Jahren. Aber die

Vermehrung der Ausgaben für die Erhöhungder Be-

amten-Gehalte, für die Solderhöhungder Gemeinen
und der Unterossiziere. so wie die Ausgabenfür wissen-
schaftlicheZwecke darf man »wohl,in Hinblickauf die

Verhandlungen in der vorigen Session über diesen
Gegenstand, auf etwa 16" bis 17 Millionen Thlr.
annehmen-) » «

Dadurch wurde sich der Etat für das Jahr 1883

auf rund 300 Millionen Thlr. erhöhen,
aber wir

sind leider damit noch nicht am Ende unserer Rechnung
Wir wissen aus den Angaben der Regierung, daß

in den nächstenJahren sehr bedeutende Mittel zu einer

Vermehrung der Sieemacht nothwendigsind, diesel-
ben belaufensichfür die nächstenzehnJahre außer den

Ausgaben, die auf den laufenden Etat gesetztwerden,
auf 50 Millionen Thaler. Hierzu kommt die Anlage
eines Kriegshafens auf Rügen oder bei Danzig, den die

Regierung selbstbei der Errichtung eines Kriegshafensin
Kiel wahrscheinlichnochfürwünschenswerthhalten, und der
mit den Befestigungen etwa die Summe von 20 Mill.

Thalern kosten wird. Hierzu kommt die Summe von

1272 Millionen, welchedie Regierung zum Bau des Nord-

Ostsee-Kanals zusteuernwill und außerdem8 Millionen
für den Zweigkanal nach KieL Das sind zusammen in

runder Summe 90 Millionen Thaler, die»durch eine

Anleihe aufgebracht und verzinst werden müssen. Rech-
net man, nach den augenblicklichenGeldverhältnifsen
gewißnicht zu ungünstig,daßdieseAnleiheohne Kapi-
talsverluft mit 472 Wo jährlichenZinsen ca. 1.0--"0Til-

gung nntergebracht werden kann, so ergiebt dies eine

jährlicheBelastung des Budgets mit 572 Millionen.
Wir würden also im Jahre 1883 ein Budget von

30572 Million Thlr. haben bei einer Einwohnerzahlvon

2272 Million, d. h. es kämen auf jeden Einwohner des

Staates jährlich15«’-«:.,auf jedeFamilie jährlich79 Thlr.
Staatsausgaben Wir denken,das ist eine Mahnung,
innezuhalten auf dem betretenen Wege.

Man wird uns einwenden, daß wir die Bud etstei-
gerung viel zu hochangenommen hätten,es sei nicht zu
erwarten, daß die Vermehrungin demselbenMaße fort-
schreitenwerde, als dies in den letztenJahren stattge-
funden. Allerdings ist dies nicht zu erwarten, es wird
eben an der Unmöglichkeitscheitern«so hohe Ausgaben
aus den Einnahmen zu decken. Wir meinen aber, es

sei besser die Grundsätzeder Finanzverwaltnngzu ändern,
so lange man es noch freiwillig thun kann, als zu war-

ten bis die Noth dazu zwingt. Daß aber, wenn nicht
eine gründlicheAenderung im System eintritt, unsere
Annahmen für die Steigerung, wie sie den jetztgeltenden
Prinzipien nach eintreten muß, nicht zu hoch gegriffen
sind, das zeigt ein Blick auf die vielen und großen
Summen, welche wahrscheinlichschon in der nächsten
Zeit für als ganz nothwendigbezeichneteDinge gefordert

t) Alleindie Solderhöhung von täglichl Sgr. für die Ges-

nteinenmacht jährlich272 Millionen Thaler

werden. Wir nennen daneben nur die Erweiterun der
Festungen,den Umbau der Häer unserer Handels tädte
an der Ostsee, die Anlage von Chausseen, die Regu-
lirung der Ströme u. s. f. Das sind alles Ausgaben,
welche großeSummen in Anspruchnehmen, und wir

wissen nicht, wie man sie aus den laufenden Einnahmen
decken will wenn man nicht die Ausgaben für das
Militår ganz wesentlich vermindert und gleichzeitig
durch Verringerung des stehendenHeeres die Steuer-
kraft des Landes erhöht.

Politische Wochenschan.
Preußen. Das Abgeordnetenhaus hat in der ver-

gangenen Woche mehrere Sitzungen gehalten. Jn der Sitzung
am 8. d. M. legte der Handelsminister einen Gesetzentwurf,
betreffenddie Ausdehnung des Verkehrs der preu-
ßischen Bank auf nichtpreußische, deutsche Plätze,
welchersichvon dem im Vorjahre verworfenen nur dadurch
unterscheidet,daß die Theilnahme der Aktionäre bei der Bank
nin 5 Millionen Thlr. erweitert, der Reservefonds aber auf
30 Proc. beschränktwerden »soll.— Die Vorlage geht an

die um 7 Mitglieder zu verstarkende Handel-Kommission
Es folgt darauf die Jnterpellationdes Abg. Wachs-

muth, betreffend den Erlaß von einigen Verordnungenans
Grund des Art. 63 der Verfassung Der Kriegsminister
beantwortet die Juterpellation, indem er den Nothstand als

durch internationale Verpflichtungen erzeugt, hinstellt, und
die baldige Vorlage der Verordnungen versprach.

Auf die Jnterpellation des Abg. v. Bonin wegen Vor-
legnng eines Gesetzentwurfes, betreffend die Natural-
leistun en für die bewaffnete Macht während des

Friedens tandes und deren Vergütungantwortete der Kriegs-
minifter, daß die Regierung das Diinglicheder Angelegen-
heit erkenne, doch sei zu den Vorarbeiten so viel Zeit erfor-
derlich, daß deren Beendigung noch vor Schluß dieserSesston
zweifelhaft sei.

Den Schluß der Sitzung bildete die Berathung über eine

Petition des Berliner Arbeitervereins um Erlaß eines neuen,
den Anforderungen der Gegenwart entsprechendenund allen

Staatsbürgern gleiche Rechte gewährendenPaßgesetzes.
Dag Haus ÜbetWies die Petition dem Ministerium zur Be-

rücksichtigung
-

.

Jn den beiden Sitzungen, welche das Abgeordnetenhaus
am 9. nnd 10 d. M. hielt, beschäftigtees sich mit dein An-

trag des Abg. Hoverbeck und Genossen, welchereinen Pro-
test gegen den Plenarbeschlußdes Obertribunals über die

Auslegung des Artikel 84 der Verfassung ausspricht.·Der

Raum unseres Blattes gestattet nns leider nicht-»Nka sp
interessanten Verhandlungen in ihrer ganzen»Austhrlichkeit
zu geben, und da wir fürchtenmüssen,·den Emdkllck,welchen
sie machen, durch eine zu großeVerstnmmelungdes Berichts
abzuschwächen,so begnügenwir uns hier damit, nur das Re-
sultat, die Annahme des Antrages FMt263 gegen Stim-
men, mitzntheilen,besprechenaber dieseAngelegenheitm»em»em
besonderen Artikel unseres Blattes noch einmal ansfuhkllch
Die Verhandlungen selbst werden dem gesamintenVolke

durch eine sehr billigeAMICI-ederselbenzugängllchgemacht
werden, und hoffentktchfinden ne die allgemeinsteVerbreitung

Jn der Sitz-Uns am 13. d. M. legteder Handels-
miuistek zwei Gesetz-Entwürfevor. Der erste betrifft die

Aufhebung der §§ 181,182 und 183 der Gewerbe-

Ordnuiig«- der zweite die Aufhebung des GanP-
geldes. Beide Gesetzentwiirsewerden einer besonderen Kom-

missionzur Berathung überwiesen«



Das Haus« nahm darauf einen Antra auf Einstellung
des gerichtlichenVerfahrens gegen den A g- Duncket an.

Nur die Konservativen stimmten dagegen. Es folgte darauf
die Verathung über den Antrag des Abg. Jung- betreffend
das Mnisterlalreskript über die Wiederentziehung des

bereits ertheilten Berechtiguugsscheines zum einjäh-
rigsfreiwilligen Dienste. ReferentS»t·a»venhagen
beleuchteteausführlichdie- Art, »Wledle MIlltsWUshebUUg
vor sichgeht, und wie nothwendig

der Erlaß eines Rekru-

tirungsgesetzeg sei· Er »empfteh»tdem Hause folgenden
Antrag: »Das Haus moge erklarem .Das am 11. Juni

erlasseneResteipt des Ministers des Krieges und desInnern,
wonach den oberen Provinzial-BehördendasRechteingerauint
wird, solchen Militärpflichtigen,die bereiss«im Besitze des

Berechtigungsscheinszum einjährigenMilitardienstesind,letz-
teren wiederum zu entziehen,enthalt Bestimmungen, die nur

auf dem Wege der Gizsetzgebungfestgestellkwerden konnten,
und ist deshalb unverbindlich.«

— Nach langererDiskussion
wird beschlossen, den Antrag nochmals an die Kommis-
sion zu verweisen.

·

- Der Kriegsminister überreichtdarauf die unter dem

6. Januar für das
Jadegebiåtsoktroyirten

Gesetze zur nach-
trä li en ver a un smä i en utimmung·. » « »

gDcliisHausfbfischiiftigtksichdarauf nochmit einigen Petitionen.

Das Herrenhaus hielt am 8. d. Mis. eine Sitzung-
m eine Aenderun in der Geschäftsokdnung·be-

Zchcibhsseenworden, über-reichteder Handelsminister einen

Gesetzentwurßbetreffend die Erw erbs- und wirthschaft-
lichen Genossenschaften, von denen bereits etwa 400

mit zahlreichenMitgliedern bestehen, aber ohne daß sie das

Recht hätten,Geschäfteals Verein zu machen, da sie weder
in die Kategorie der Aktiengesellschaften,noch der stillen
Genossenschaften fielen. Das bezweckt, nach den Ausfüh-
rungen des Ministers, der Gesetzentwurf, durch den auch
zugleichbezwecktwerde, möglichenMißbrauch zu hindern.
Außerdemlegte er einen Gesetz-Entwurfvor, welcherein Theil
der im vorigen Jahre berathenen Wege-Ordnungist.

Von den Kommissionsberathungender vorigen Woche
sind besonders die der Budget-Kommission zu beachten.
Jn einer derselben verlas der Arg. Virchow den ersten
Theil seines Vorberichts, der eine historischeDarstellung
der Entwickelung der Lage des Vudgets mit Rücksicht»auf
die Entstehung des Verfassungskonfliktsenthält. Die Antrage,
welche in diesemVorberichtgestelltwerden, stehen in enger Ver-

bindung mit den im vorigen Jahre beschlossenenResolutionen bei

Gelegenheitder Debatte über den Generalberichtder Budgetkomis-
sion. Jn Beziehungauf die versaffungsmaßigeBudgetbehandlung
wird die Pflicht der Staatsregierungzur rechtzeitigenVorle-

gung des Etatsgesetzcssdle Vetuutwpttllchkeitder Staatsre-

ieruiig für das Zustandekommeneines Etatsgesetzesüber-
haupt,und die civilrechtliche,aus Att« 104, und die straf-
rechtliche, aus Art. 61 der Verf. sich ergebende Verantwort-

lichkeit der Minister bei einer Verwaltungohne Etatsgesetz
betont. — Jn Bezug auf den Antheil, den die Faktoren der

esetzgebendenGewalt an der Feststellung«desEtatsgesetzes
gaben,wird namentlich die Pflicht der Regierung konstatitt-
Mit dem Abgeordnetenhauseden Etatsentwuif zu vereinbaren

Und seine AUUAhMFim Herrenhause zu vertreten. Für den
Fall- daß die VekembakUUgmit dem Abgeordnetenhausenicht
zU Stande komme, habe die Regierungentweder den Etats-

entwurf zurückzuziehenund umzuarbeiten, oder die Auflösung
und Neuwahl des Abgeorduekeuhauses,oder eine Aenderung
im Ministerium zu veranlassen. Gegenüber der in voriger
Session vom FinanzmiiiisteraufgestelltenVudgettheorie,wird
der Regierung die Pflicht zugesprochen,ein von beiden Häu-

serii des Landtages angenommenes Budgetgefeßdem Könige
zur Vollziehungvorzulegen und bei ihm u vertreten. —

Schließli«werden die im vorigen Jahre beschlossenenReso-
lutionen im Wesentlichenwiederholt.

"

Der Abg. Twesten hat einen ausführlichmotivirten
Antrag auf Verwerfnng des Budgets gestellt.

Die Erklärung des
Abgeordneteiihausesvom

10. Fe runr.
,

Bekanntlich hat der höchsteGerichtshof des Landes, hat
das KöniglicheObertribunal am 29. Januar d. J. dein Ar-
tikel 84 der Verfassun die neue Auslegunggegeben,daß die
Abgeordnetenwegen ilsrerReden im Abgeordnetenhaufeauch
von den Gerichten des Landes zur Rechenschaftezogen und
demnächstzu Geld- und Gefängnißstrafeverurtheiltwerden
können. Dieser Artikel lautet wörtlich-
»Sie (die Mitglieder des Abgeordneten-und des Herren-
hauses) können fiir ihre Abstimmungen in der Kam-
mer niemals, für ihre darin ausgesprochenen
Meinungen nur- innerhalb der Kammer auf
den Grund der Geschäftsordnung(Art. 78) zur Re-

chenschaft gezogen werden.
Bisher hatte kein einziger Gerichtshof des Landes

diesen Artikel anders verstanden, als wir ihn heute noch ver-

stehen. Ja im Jahre 1853 und noch im Jahre 1865 hatte
das Obertribunal selbst entschieden, daß kein Abge-
ordneter wegen seiner in dein Abgeordnetenhausegehaltenen
Reden von den Gerichten zur Untersuchung gezo en werden

dürfe.DieselbeUeberzeugunghatte das höchstkonservative

Abgeordnetenhausdes Jahres 1857, dieselbehatte der jetzige
Justizininist er und mit ihm das ganze jetzige Staats-
ministerium noch im Jahre 1863 in einem Schreiben an

das Abgeordnetenhaus klar und deutlich ausgesprochen. Aber
der Justizminister Graf zur Lippe hat zwei Jahre
später die entlgegengese tzte Meinun geltend machen las en,
denn er hat im vorigen Jahre den Staatsanwältenausge-
tragen, gegen die beiden Abgeordneten Twesten und
Frentzel eine Anklagewegen ihrer iui Abgeordneten-
hause gehalten-en Reden bei dein Berliner Stadtgericht
zu erheben.Ja, im weiteren Verfolge dieser Ankla en hat
sogar, wie wir schon erwähnt, der höchsteGerichtshofdes
Landes seine frühere Meinung geändert und an ihrer
Stelle diejenige Meinung angenommen, welche die Staats-
anwaltschaftin Ausführungdes ministeriellenAuftrages aus-
gesprochenhat.

Wir wollen hiervnicht untersuchen, in welchen Fällen
und aus«welchen Gründen verständigeund redliche Männer
ihre Meinungen ändern können und auch wohl nach ge-
wissenhafterUeberlegungändern müssen. Wir wollen auch
nichterörtern,wie eine Behörde zu einer solchenMeinungs-
anderungdadurch kommen kann, daß sie ganz oder theilweise
aus andern Personen zusammengesetzttWlkdi als aus Bellen
sie früherbestand. Wir stellen nur fest,daß diejenigeMei-

nungsveränderung,von der wir»jetztsprechen, bei verhältniß-
mäßignur wenigen Personen im Lande statt gefunden hat.
Die ungeheure Mehrzahl der denkendeii Männer im Volke

Ift noch heute der Ueberzeugung,daß der Artikel 84 der

Verfassung es den Gerichten des Landes gerade-
zu verbietet, einen Abgeordneten wegen seiner im

Abgeordnetenhause gehaltenen Reden in irgend
einer Form und aus irgend einem Grunde zur-
Rechenschaft zU Ziehen-

Wir hatten diesen Gegenstand schon im vorigen Jahre
in diesen Blättern zwei Mal besprochen,zuerst in dem Artikel

»Das freie Wort tin Abgeordneteiihause« vom 2,



Juni,.,nnd· darin in dein Artikel ,die Bedrohung der
freienRed e«im Abgeordnetenhausetvom 16.- Sep-
tember 1865. Als aber die letzte·Entscheidungdes Ober-
tribunals im ganzen Lande die größteAufregung und die

tiefste Besorgnißhervorrief, da mußtenwir nothwendig auf
denselben Gegenstand wieder

zuruckkonimem
Wir brachten

daher in der ersten Auflage un eres Blattes vom 3. Februar
einen dritten Artikel mit derUeberschrift:»Ein Angrin
auf die Unverletzlichkeit der Abgeordneten·«. Wir
le ten in demselben noch einmal dieJRechtsüberzeugungdar,
wie sie im Volke lebendigist. Wir haben nichts gesagt,
als was unsere Pflichtwar, und nichts, was, nach unserer
Ueberzeugung, die Gesetze des Landes zu sagen verbieten.

Gleichwohl hat die Polizei es für nothwendig gehalten,
unser gedrucktesWort nicht vor die Augen unserer Leser kom-
men zu lassen. Sie hat das Blatt mit Beschlag belegt.
Doch das, was wir in jenem Artikel geschriebenhaben, ist
sehrviel ausführlicherund dabei viel besser, viel schärferund
viel eindringlichervon unseren freisinnigen Abgeordneten
in, den Tagen des 9. und 10. Februar gesagt worden. Jhre
Worte sind schon durch das ganze Land gedrungen und Nie-

mand, weder Freund noch Feind, kann und wird diesen Wor-
ten sein Ohr verschließen.

Schon darum hätten wir nicht nöthig, die Gründe zu
widerlegen,welche die angeblich ,,konservativen«Redner des

Abgeordnetenhausesgegen das sonnenklare Recht des Landes
vor ebracht haben. Aber dieseGründe sind auch an sich selbst

xoschwach,daßsie gar nicht im Stande sind. auf einen ruhig
enkenden Menschen den gerin sten Eindruck zu machen.

Nur einen einzigen Einwand wo ten wir etwas näher beleuch-
ten. Es ist der Einwand, den die Minister selbst hervor-
gehoben haben, aber, wohl gemerkt,nicht um zu beweisen,
daß das Obertribunal recht entschiedenhabe, sondern nur,

um den Abgeordnetendarzuthun,daß sie nicht das Recht
hätten, einen Beschluß des Obertribunals ihrer
Beurtheilung zu unter iehen und denselben für
»rechtsungültig« zu erk ären.

Am 10. Februar hat nämlichdas ganze Abgeordneten-
haus mit alleiniger Ausnahme der Feudalen und

einiger Ultramontanen, mit der überwältigendenMajo-
rität von 263 gegen nur 35 Stimmen die in unserer
vorigen Nummer mitgetheilteErklärung angenommen.

Gegen diese Erklärung haben nun die Minister im Laufe
der Debatte den Einwand erhoben, daß sie gegen den Ab-

schnitt des Artikels 86 der Verfassung verstoße,welcheralso
lautet:

»die richterlicheGewalt wird im Namen des Königs
durch unabhangige, keiner andern Autorität als
der bdesGesetzes unterworfene, Gerichte aus-

eü t.« ,

Auch wir haben diesen Artikel im
vorågenJahre in un-

serem Blatte vom 15. Juli besprochen. ir haben damals

darauf hingewiesen,daß in einem Lande nur dann Recht und

Gerechtigkeit ohne Ansehen der Pers-M geübt werden kann,
wenn den Richter-n niemand befehlendarf, wie sie in Straf-
und andern Prozessenurtheilen dürfen. Wir fügtenhinzu,daß der Artikel 86 aber no mehr fordere,als»nur dies. Fr

sordere nämlich,daß die Ri ter auch in ihrer außeren Stel-

lun niemals abhängigsein sollen von der Gunstoder Un-

gun der Regierung und der zeitweiligim Lande errschendeii
Partei. Denn, sagten wir, wenn sie in dieser Abhangigkeit
sich besinden, dann kann es leicht schwacheGemniher unter

ihnen geben, welche den Machtigen zu Gefallen das Recht

beugen. Ein Richter-aber, der schcii so weit gesunken ist,
daß er; jedes Mal so urtheilt, wie die herrschende Partei-
ansichtes von ihm verlangt, der braucht nur noch einen
Schritt weiter zu thun, und er ist eben so gut mit Geld zii
bestechen,wie

so
viele Richterin den Ländern, deren Be-

wohner noch an einer niedrigen Kulturstufe stehen-«
Jndeß von dieser Seite haben die Minister bei den Ver-

handlungen über den Obertribunals-Beschlußdie Sache
nicht angesehen. Sie sagten nur, was an sich auch ganz
richtig·ist, daß die Unabhängigkeitder Gerichtshöfees mit
sichbringe, daß keine andere Behörde, daß selbst der König
nicht, und daß natürlichauch das Abgeordnetenhausnicht das
Mindeste an einem richterlichenBeschlusseändern oder den-
selben gar aufheben könne« Denn, sagen sie, die Gerichte
sind ja nach Art. 84 keiner andern Autorität als der
des Gesetzes unterworfen.

Ganz gewiß! Aber die Gerichte müssen»der Autorität
des Gesetzes«sich auch wirklich ,unterwerfen.« Den Ge-

richtenschreibtdas Gesetz eben so gut wie jeder andern Be-

hordevor, in welchenDingen sie zu entscheidenhaben, und
in welchen nicht« Entscheideteine Behörde über Din e,
über wel e zu entscheidensie gesetzlichbefugt ist, dann hgai
kein Men ch und keine andre Behördedas Recht, ihr darein

M
reden. Bestimmt zum Beispielin letzter Instanz der

inister des Innern, daß die Wochenmärktein Berlin oder
in Köln oder in Königsberg am Dienstag und am Freitag
abgehalten werden sollen, so kann das Abgeordnetenhausdiese
Bestimmung, auch wenn sie noch so unzweckmäßigsein sollte,
nicht für »rechtsungültig«erklären.

Wollte der Minister da egen über eine Schuldklage ent-

scheiden, so wäre eine fol e Entscheidung an und für sich
»rechtsungültig«und das Abgeordnetenhaus, dem die Kon-
trole über die gesanimte Staatsverwaltung zu-
steht, wärewohl berechtigt,diese-,,Rechtsnngültigkeit«durch
eine Erklärun· zu bestätigen.Ebenso rechtsungültigwäre
aber auch aus;der andern Seite ein Beschlußdes Ober-
Tribunals, der die Wo enmärkte feststellen wollte, weil das
Ober-Tribunal eben ni t die Befugnißhat, Marktpolizei zu
üben. Eben so wenig hat (um von dem Kleinsten sofort auf
das Größte zu kommen) das Ober-Tribunal oder irgend ein

Gerichtshof in der Welt, das Recht, den Königwegen seiner
Handlungen zur Verantwortung zu ziehen, denn Artikel 43

der Verfas ung lautet: »die Person des Königs ist un-

verletzli .« Thäte, was freilich gar nicht denkbar

ist, das Ober-Tribunal es dennoch,nun, so würden die Mi-

nister selbst keinen Anstand nehmen, diesen Beschluß für
»rechtsungültig«zu erklären, eben weil der Gerichtshof die

ihm durch das Gesetz gezogenen Grenzen nicht innegehalten
hätte. Ja, die Minister würden sichmit einer solchen »Er-
klärung«nicht begnügen; sie würden vieluiehr,dekStaats-

anwaltschaft sofort den Auftrag ertheilen, dle RkchkeksWelche
einen solchen Beschluß efaßt hätten,·entwederwegen Un-

fähigkeit zu ihrem Zimtezug-Dlsztplmaruntersuchung,
oder wegen einer vorsätzlich Verubten Ungerechtigkeixs
wenn nicht gar wegen versuchten Hochverrathes, zur Kri-

minaluntersuchungzu stehen«
Und der Artikel 84 »derVerfassungist mit demselbenEide

beschworen,wie der Artikel 43.

Briefkaften.
Herrn Redakteur F. in U. Wir danken für die Nach-

richt. Wenn wir Jhnen Bescheid geben sollen, müssenSie
uns den Artikel genauer angeben.
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